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Newsmitteilung vom 31.10.2025 

 

Rückverteilung der CO2-Abgabe für das 
Jahr 2025 

 

 

Rückverteilung 2025 erst im 2026 vorgesehen! 

 

Die Ausgleichskassen verteilen die Erträge aus der CO2-Abgabe an die Wirtschaft üblicherweise bis zum 

30. September des jeweiligen Erhebungsjahres. 

 

Aufgrund von Änderungen in der CO2-Gesetzgebung wird die Rückverteilung für das Jahr 2025 in das Jahr 

2026 verschoben. Laut Bundesamt für Umwelt BAFU erfolgt die Rückverteilung 2025 somit zusammen mit der 

Rückverteilung 2026 im Jahr 2026. Basis für die Rückverteilung 2025 und 2026 bildet die ALV1-Lohnsumme 

des Jahres 2024. 

 

Siehe auch unsere Mitteilung vom 17. September 2025 im PROMEA aktuell 03/2025. 
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